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 Veröffentlicht am 23.03.1988

Index

Öff Verkehr - Kraftfahrlinien

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §42 Abs2 lita

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGG §42 Abs3

Rechtssatz

Wurde der angefochtene Bescheid ausschließlich auf einen anderen Bescheid gestützt, dieser aber vom VwGH

aufgehoben, so bewirkt dies wegen des untrennbaren Zusammenhanges die Rechtswidrigkeit des Inhaltes des

angefochtenen Bescheides.
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